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Az.: 50 80 01     
Münster, 04.07.2007
                              Z u w e n d u n g s b e s c h e i d
(Projektförderung)

Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Vorschulische Sprachförderung für Kinder, denen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens nach § 36 Abs. 2 SchulG Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist. 

Regelungen des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen im Erlass vom 08.06.2007

Ihr Antrag vom      
Anlagen:  

Allgemeine Nebenbestimmungen  zur Projektförderung an Gemeinden  - AN​Best G – 

Verwendungsnachweisvordruck

Sehr geehrte Damen und Herren!

I.

1.  Bewilligung:

Auf Ihren v. g. Antrag bewillige ich Ihnen aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen

für die Zeit vom  01.08.2007  bis 31.07.2008  (Bewilligungszeitraum)

eine Zuwendung von           EUR

(in Buchstaben:           Euro)

2.  Durchführung folgender Maßnahmen:

Durchführung der im vorgenannten Antrag beschriebenen Angebote zur vorschulischen Sprachförderung für 4-jährige Kinder, denen im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens nach § 36 Abs. 2 SchulG Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist. 

3. Finanzierungsart/-Höhe:

Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfinanzierung als Zuschuss/Zuweisung gewährt.

4. Ermittlung der Zuwendung:

4.1
Förderungsbedürftige 4-jährige Kinder, die in einer Tageseinrichtung für Kinder angemeldet sind. 

	Maximale Landeszuwendung von 340,00 EUR x   
	      Kinder =

	      EUR


4.2
Förderungsbedürftige 4-jährige Kinder, die nicht in einer Tageseinrichtung für Kinder ange-

meldet sind. 

	Maximale Landeszuwendung von 340,00 EUR x   
	      Kinder =

	      EUR

	Insgesamt bewilligte Landeszuwendung
	=
	      EUR


5.
Auszahlung:

Die Auszahlung von 50 v.H. der Zuwendung erfolgt ohne Aufforderung für den Bewilligungszeitraum im ersten Monat des Bewilligungszeitraums, die verbleibenden 50 v. H. im Februar des folgenden Jahres.

II. 

Nebenbestimmungen

Die beigefügten ANBest-G sind Bestandteil dieses Bescheides. Abweichend oder ergänzend hierzu wird folgendes bestimmt: 

1.
Die Nummern 1.2, 1.3, 1.41 – 1.45, 2, 4, 5.14, 5.15, 6, 7.4, 8.3, 9.31 und 9.5 der ANBest-G


finden keine Anwendung. 

2.
Die beiliegenden „Grundzüge der fachlichen Umsetzung der zusätzlichen Sprachförderange-bote“ sind Bestandteil dieses Bescheides und zu beachten. 

3.  Die Verwendung der Zuwendung ist mir mit dem beigefügten Verwendungsnachweisvordruck in einfacher Ausfertigung nachzuweisen und spätestens bis zum 30. September 2008 vorzulegen. Änderungen gegenüber den Antragsunterlagen sind zu belegen.

4. 
Die Zuwendung darf zur Erfüllung des Zuwendungszwecks an Dritte weitergeleitet werden. Wird die Zuwendung an Dritte weitergeleitet, hat der Zuwendungsempfänger durch Bewilligungsbescheid sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Zuwendungsbescheides, soweit zutreffend, auch den Dritten auferlegt werden. 

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P) sind zum Bestandteil des Bewilligungsbescheides zu machen, wobei die Nummern 1.2, 1.4, 2, 3, 4, 5.14, 5.15, 6.4, 6.5, 6.9, 7.4, 8.31 und 8.5 der ANBest-P keine Anwendung finden.

Soweit die Zuwendung an einen Dritten weitergeleitet wird, hat dieser dem Zuwendungsempfänger die Verwendung der Zuwendung mit dem oben genannten Verwendungsnachweisvordruck in einfacher Ausfertigung nachzuweisen und spätestens bis zum 31. August 2008 vorzulegen.

Dritte im Sinne dieser Regelung sind:

- 
anerkannte Träger der Jugendhilfe als Träger von Kindertageseinrichtungen,

- 
Träger privat-gewerblicher Kindertageseinrichtungen,



- 
sonstige Einrichtungen und Träger, die die Durchführung von zusätzlichen Sprachförderan-

               geboten übernehmen für die Kinder, die in keiner Kindertageseinrichtung angemeldet sind. 

Als Prüfungseinrichtung im Sinne der Nr. 7.2 ANBest-P ist auch ein fachlich und sachlich unabhängiger Beauftragter (Abschlussprüfer, wie z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, geeigneter nebenberuflicher  bzw. ehrenamtlicher Abschlussprüfer, Prüfungsgesellschaft) anzusehen. Die Prüfung ist neben der Ordnungsmäßigkeit und rechnerischen Richtigkeit des Verwendungsnachweises auch inhaltlich auf die zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel und auf die Einhaltung der der Bewilligung ansonsten zugrundeliegenden Bestimmungen abzustellen. Dabei darf unter Hinzuziehung sachgerechter Kriterien in zeitlicher und/oder sachlicher Hinsicht auch stichprobenweise geprüft werden. Bei der Feststellung nicht unerheblicher Mängel ist die Prüfung auf eine vollständige Nachweisprüfung auszudehnen. Der Prüfungsumfang ist aktenkundig festzuhalten.

III.

Hinweise

Ich weise darauf hin, dass aus dieser Bewilligung nicht geschlossen werden kann, dass die Förderung auch in künftigen Haushaltsjahren im bisherigen Umfang erfolgt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Entwicklung der Haushaltslage des Landes Kürzungen von Zuwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung erfordert oder Zuwendungen deswegen ganz entfallen. 

Ich bitte Sie, dieses Finanzierungsrisiko, insbesondere bei Abschluss, Änderung oder Verlängerung von Verträgen (z.B. für Mietobjekte oder Personal) zu berücksichtigen.  

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen‑Lippe Widerspruch erheben.

Briefadresse: 

Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen‑Lippe,

                           
48133 Münster (Nachtbriefkasten am Verwaltungsgebäude

                            
Freiherr‑vom‑Stein‑Platz 1)

Hausanschrift: 
LWL-Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht               



Warendorfer Straße 25,  48133 Münster                               

Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so wird dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Mit freundlichem Gruß

Der Direktor des Landschaftsverbandes

Im Auftrag

Norbert Rikels 
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